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V

Geleitwort

Die digitale Welt schreitet mit Meilenschritten voran und erfasst immer wei-
tere Bereiche unseres Lebens. Eines der Herzstücke der Digitalisierung der 
Energiewende ist dabei das Messstellenbetriebsgesetz, das Vorgaben der 
Europäischen Kommission aus den dritten Binnenmarktrichtlinien Strom und 
Gas umsetzt, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 80  Prozent der 
Letztverbraucher mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Strom- und 
Gaszähler werden in den nächsten Jahren schrittweise umgestellt und bil-
den als solche Systeme künftig das Rückgrat einer bedarfsgerechten Ener-
gieversorgung. Strom- und Gasverbrauchsdaten werden in diesen Systemen 
künftig nicht mehr als Jahreswert, sondern (vor allem in Privathaushalten 
personenbezogen) im Viertelstundentakt erfasst. Der Energieverbrauch kann 
damit zum „Spiegel des Lebens“ werden: Anhand z.B. des Stromlastprofils 
wird jeder, der Zugriff auf diese Daten hat, wissen, wann Bewohner einer 
Wohnung oder eines Hauses aufgestanden sind, wann sie zu Abend geges-
sen haben und wann sie ins Bett gegangen sind. Der Verbraucher droht da-
mit in weiteren Bereichen seiner Lebensführung „gläsern“ zu werden. Auf 
der anderen Seite steht die Tatsache, dass in Zeiten, in denen die Strom-
kosten eine Art „zweite Miete“ geworden sind, die Daten den Verbrauchern 
sehr helfen können, Einsparpotentiale zu erkennen und den persönlichen 
Verbrauch zu senken.

Damit die positiven Wirkungen überwiegen, hat der Gesetzgeber bei der 
Ausgestaltung der europäischen Vorgaben versucht, den Belangen von Da-
tenschutz und Datensicherheit den grundrechtlich gebotenen Stellenwert 
einzuräumen. Dabei wurden die im Einzelfall notwendigen Detaillierungen 
durch das Bundesamt für Informationssicherheit erst teilweise geschaffen, 
was durchaus auf Seiten der Wirtschaft Unsicherheiten aufwirft. Die inzwi-
schen geltende Datenschutzgrundverordnung und die notwendigen redaktio-
nellen Anpassungen des Messstellenbetriebsgesetzes im derzeit diskutierten 
Referentenentwurf des 2. DSAnpUg-EU bergen weitere Herausforderungen. 
Hier bietet das vorliegende Werk dem Leser praxisnahe Handreichungen, 
um die komplexen mess- und datenschutzrechtlichen Rahmenvorgaben rich-
tig zu durchdringen und in rechtssichere Gestaltungen zu überführen. Durch 
die Berücksichtigung des genannten Referentenentwurfs ist die Kommentie-
rung auf dem rechtlich neuesten Stand und bietet damit alle Voraussetzun-
gen für einen erfolgreichen Umgang mit dem Messstellenbetriebsgesetz und 
einem sicheren Rollout der Messsysteme. Der Kommentar ist eine sehr wert-
volle Hilfe, die man gerne in Anspruch nehmen wird.

Bonn, im Juli 2018	 Dr. Joachim Jacob
Bundesbeauftragter für den  

Datenschutz a.D.
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Vorwort der Herausgeber

Mit der Einführung des Gesetzes über den Messstellenbetrieb und die Da-
tenkommunikation in intelligenten Energienetzen (kurz als „Messstellenbe-
triebsgesetz – MsbG“ bezeichnet) vom 29. August 2016 hat der deutsche Ge-
setzgeber den flächendeckenden Rollout der sog. smart meter beschlossen. 
Andere europäische Mitgliedstaaten sind hier schon deutlich weiter.

Der relativ langsame Start in die Digitalisierung des Messstellenbetriebs zeigt 
sich auch daran, dass selbst zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Kommen-
tars die technischen Voraussetzungen für den Pflichteinbau von intelligenten 
Messsystemen noch nicht gegeben sind. 

Die Beispiele in Finnland oder Estland zeigen jedenfalls, dass bei einem po-
sitiven Umgang mit der Digitalisierung der Energienetze und des Messwe-
sens Neues geschaffen werden kann und kein Verbraucher mehr die jährli-
che „Postkarte“ an seinen Energielieferanten vermisst.

Die nächsten Jahre mit dem MsbG werden daher äußerst spannend. Die 
betroffenen Akteure wie Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreiber, 
Messstellenbetreiber, Datenschutzbeauftragte und die Bundesnetzagentur 
beschäftigen sich intensiv mit den Vorgaben des MsbG und deren Umset-
zung in die Praxis. 

Dabei sind viele verschiedene Rechtsgebiete wie beispielsweise das Energie-
recht, Vertragsrecht, Datenschutzrecht und das IT-Recht zu beachten. 

Besonders in den Vordergrund tritt dabei das Datenschutzrecht. Der Einsatz 
von intelligenten Messsystemen führt dazu, dass personenbezogene Daten 
der Stromkunden erhoben werden können. Die seit dem 25. Mai 2018 gel-
tende europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bezweckt den 
Schutz personenbezogener Daten. Die Vorgaben der DSGVO sind auf Grund 
ihres Verordnungsrangs grundsätzlich vor den nationalen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und den datenschutzrechtlichen Spezi-
alvorschriften (wie den §§ 49 ff. MsbG) anzuwenden. Da Verstöße gegen die 
DSGVO mit empfindlichen Strafen verbunden sind, wird auf deren Einhal-
tung in der Praxis zu Recht größten Wert gelegt.

Der deutsche Gesetzgeber hat bereits am 30. Juni 2017 ein neues BDSG als 
„erste Stufe der datenschutzrechtlichen Anpassung“ verabschiedet. Auch 
das MsbG wird vom Gesetzgeber überarbeitet werden: Es befindet sich als 
Bestandteil eines „Omnibus-Gesetzes“ in der „zweiten Stufe“ mitten im Ge-
setzgebungsverfahren und wird vermutlich im Winter 2018/2019 in Kraft tre-
ten. Allerdings sind hier keine wesentlichen Änderungen zu erwarten. Der 
Gesetzgeber beschränkt sich auf eine Angleichung an die neue Terminologie 
von DSGVO und BDSG und die Korrektur von Verweisen auf das BDSG a.F. 
Die Autoren haben bei der Kommentierung der einschlägigen Vorschriften 
sowohl die DSGVO als auch den Entwurf des MsbG aus dem Referentenent-
wurf des 2. Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetzes EU (Stand 
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Vorwort der Herausgeber

21.06.2018) berücksichtigt und bieten damit dem Leser zum Zeitpunkt der 
Publizierung den neuesten Stand der Rechtslage.

Für zukünftige Änderungen hält der Erich Schmidt Verlag im Übrigen einen 
besonderen Service bereit. Erwerber dieses Kommentars erhalten Zugang zu 
einer umfangreichen, ständig aktualisierten Online Datenbank mit wichtigen 
energierechtlichen Vorschriften der EU, des Bundes und der Länder. Zu Ver-
gleichszwecken bleiben auch frühere Versionen recherchierbar und können 
komfortabel mit aktuellen Vorschriften verglichen werden. 

Dem Charakter des MsbG als themenübergreifendem Gesetz folgt auch die 
Zusammensetzung der Autorinnen und Autoren dieses Werkes. Die Autorin-
nen und Autoren haben verschiedene berufliche Hintergründe und prägen 
in ihren jeweiligen Feldern das Energierecht und das Datenschutzrecht mit. 
Diese jahrelange Erfahrung aus Kanzleien, Unternehmen und Wissenschaft 
liegt nun in komprimierter Form vor und soll eine Hilfestellung bei der Um-
setzung des MsbG geben. 

Die Herausgeber bedanken sich beim Verlag, namentlich Herrn Joachim 
Diehm und Frau Anke Trinkl für die Unterstützung bei der Erstellung dieses 
Kommentars. Zu danken ist zudem allen Kolleginnen und Kollegen, ohne de-
ren Hilfe das Projekt nicht zu stemmen gewesen wäre, insbesondere Herrn 
Tobias Lang und Frau Sabrina Behbehani. Die Herausgeber sowie Autorin-
nen und Autoren freuen sich über jede Anmerkung zu diesem Kommentar 
und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

München, Baden-Baden 	 Dr. Sebastian Rohrer 
und Öhringen, im Juli 2018	 Till Karsten, LL.M.

Andreas Leonhardt, LL.M.
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